
CHAM (ckl). Die Turnabteilung und
Turntalentschule des SV Donaustauf
laden Wettkampfturner und -turnerin-
nen von fünf bis sechs Jahren (Ver-
einsmitgliedschaft erforderlich) zum
Turncamp ein. Termin: Mädchen von
Montag, 30. Juli, 9.30 Uhr, bis Freitag,
3. August, 14 Uhr; Jungen von Sams-
tag, 4. August, 11 Uhr, bis Mittwoch,
8. August, 15 Uhr.

Übernachtung ist im Gemein-
schaftsquartier der Turnhalle des SV
Donaustauf (Regensburgerstraße 30).
Die Kosten belaufen sich auf 150 Eu-
ro pro Turner/in (Geschwister zahlen
die Hälfte). Der Preis beinhaltet Über-
nachtung/Vollverpflegung inkl. Ge-
tränke sowie ein Freizeitprogramm.
Pro teilnehmendem Verein muss min-
destens ein/e Trainer/in sowie ein
Vereinsverantwortlicher für die Über-
nachtung mit anreisen. Die Turnabtei-
lungen des SV Donaustauf (Wolfgang
Vogel) und ASV Cham (Barbara Hö-
gele) erstellen einen Trainingsplan,
der pro Tag zwei bis drei Trainingsein-
heiten zu drei Unterrichtseinheiten
beinhaltet. Anmeldungen bis spätes-
tens 8. Juli an Sylvia Högele (Landes-
fachwartin Gerätturnen) Westend-
straße 19; 93413 Cham, Tel. (0 99 71)
80 18 20; Fax 80 18 22; E-mail: syl-
via@hoegele.de; Info: Wolfgang Vogel,
Tel. (0 94 04) 96 90 79; Handy (01 79)
9 03 70 93: Bezahlung an Raiffeisen-
bank Cham, Sylvia Högele BLZ:
74261024; Kto-Nr. 100 40 47 05; Ver-
wendung: SVD Turncamp 2007 für
Name.

Turncamp für
Vorschulkinder

In Donaustauf
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Was ist ein Freispruch?
Auf dieser Seite heißt ein

Artikel „Richter spricht Frau
frei“. Was ist das eigentlich:
ein Freispruch? Ihr habt sicher
schon einmal eine der Ge-
richtssendungen im Fernse-
hen gesehen. Am Schluss ent-

scheidet ein Richter darüber,
welche Strafe jemand erhält.
Er kann aber auch sagen,
dass jemand keine Schuld
hat. Dann gibt es keine Strafe
und der Richter spricht den
Angeklagten frei.

WINDISCHBERGERDORF (mz).
Die Aktion „Kinder entdecken den
ÖPNV“ soll dazu beitragen, dass
bereits Kindergartenkinder diese
Verkehrsmittel nutzen.

„Wie viele von Euch sind denn
schon mal mit den Zug gefahren?“
Das wollte Hartmut Rosenhammer
von der Bundespolizei Furth im
Wald beim Besuch im Windisch-
bergerdorfer Kindergarten wissen.
Zahlreiche Finger erhoben sich.
„Dann ein großes Lob an euch“,
sagte Rosenhammer. Zugfahren sei
genauso wie Radfahren umwelt-
freundlich und zudem seien viele
Menschen mit einem Fahrzeug un-
terwegs.

Ausgerüstet mit einem Polizei-

19 Vorschulkinder aus Windischbergerdorf unterwegs
Kinder lernen Zugfahren

ausweis, Brotzeit und dem Wissen
„Wie verhalte ich mich im Zug“,
stiegen die 19 Vorschulkinder am
Kothmaißlinger Bahnhof mit
„ÖPNV-Bär“ Toni in den Zug. In
Neubäu wurden sie von Carolin
Stautner, der Naturparkrangerin,
und Reinhold Meier vom Landrats-
amt in Empfang genommen. In
Bauchlage und mit Kescher in der
Hand wurde so manche Teller-
schnecke, Libellenlarve und Kaul-
quappe aus dem See gefischt und
in Augenschein genommen. Ein ge-
lungener Ausflug, bei dem die Zeit
wie im Fluge verging. Die Kinder-
gruppe stieg gut gelaunt in den Zug
und kam wohlbehalten in Koth-
maißling an.

Die Kinder am Bahnhof von Neubäu Foto: privat

Buddhistische und barocke Sakralkunst
CSU-Senioren-Union diesmal auf Fahrt in der Region / Wörth und Frauenzell waren Ziele

LANDKREIS (chi). An einem
Nachmittag nepalesische und
bayerische sakrale Kunstwerke
zu besichtigen, das schaffte kürz-
lich die Senioren-Union des Land-
kreises Cham.

Dazu man muss gar nicht so weit
fahren, dank des unternehmerischen
Mutes eines Niederbayern, der sich
den Pavillon des Landes Nepal für die
Expo 2000 in Hannover auf die Do-
nauhöhen über Wiesent holte. Und
nicht weit davon entfernt, bei Brenn-
berg, liegt der Ort Frauenzell mit ei-
ner wunderschönen und gerade erst
restaurierten Rokokokirche. So konn-
ten die 50 Senioren-Union-Mitglieder
an einem Nachmittag zwei ausgesucht
schöne Beispiele religiöser Bauwerke
verschiedener Religionen bestaunen.

Zunächst führte die Fahrt zu der
Stätte der fremden Kultur, wo den Se-
nioren eine Führerin nicht nur das
Bauwerk erklärte, sondern auch den
religiös-historischen Hintergrund des
Tempels.

Denn in Nepal gibt es zwei Haupt-

religionen, den Hinduismus und den
Buddhismus. Der Hinduismus richte
sich mehr an den kosmischen Gesetz-
mäßigkeiten aus und stelle die göttli-
chen Kräfte in Bildnissen dar, so die
Leiterin, während der Buddhismus
dem Menschen zeigen wolle, wie er
durch einen angemessenen Lebens-

wandel zur Erleuchtung und damit
Erlösung gelangt. Diese beiden Reli-
gionen vereinige der Tempel symbo-
lisch in sich: Die runde, etwa 23 Me-
ter hohe Stupa (Turm) stehe für den
Buddhismus, der alles Runde als von
der Natur geschaffen ansieht, der qua-
dratische Anbau stelle den Hinduis-

mus dar, da der Mensch vieles eckig
schaffe (Häuser). Auf der Martiniplat-
te bei Wiesent wurde der Bau nach
der Expo in 18 Monaten von nepalesi-
schen Baumeistern wieder aufgebaut
und liegt seitdem zwischen zwei klei-
nen Seen eingebettet in einer atembe-
raubenden, dem Himalaya nachemp-
fundenen Natur.

Nach diesen fremdartigen, aber
wunderbaren Eindrücken fuhren die
Senioren-Union-Mitglieder ins nahe
Frauenzell, wo sie sich von der von
den Brüdern Asam geschaffenen
Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt,
bezaubern ließen. Nach den individu-
ellen Besichtigungen des Gotteshau-
ses hielt man eine Maiandacht, bevor
es zur Brotzeit weiter nach Falken-
stein ging. Auf der Heimfahrt dankte
der Kreisvorsitzende der Senioren-
Union und Organisator der Fahrt
Franz Gruber den Mitfahrern und
gab ihnen ein Wort des Dalai Lamas
mit auf den Weg: „Begib dich einmal
im Jahr an einen Ort, an dem du noch
niemals warst“. Die Senioren-Union
macht’s möglich.

Unterschiedliche Kultureindrücke genossen die Mitglieder der Senioren-Union in
Wiesent und in Frauenzell. Foto: chi

CHAM (mz). Die Linienfahrer für die Bildungsstätte St. Gunther des
Malteser Hilfsdienstes in Cham gestalteten bereits zum zweiten Male eine
Maiandacht in der Marienkirche Chammünster. Sie baten die Mutter
Gottes um sichere Fahrt, da die Männer und Frauen täglich viele Kilome-
ter – insgesamt rund 700 000 Kilometer im Jahr – zurücklegen, um geistig
behinderte Kinder und Jugendliche zur Einrichtung zu bringen und nach
Hause. Dieser Maiandacht wohnten der Bezirksgeschäftsführer aus
Straubing, Franz Liebl, und der Kreisbeauftragte für Cham, Franz Mar-
kus Pusel, bei. Bewohner aus dem Pro-Curand-Pflegestift mit Betreuerin-
nen wurden von den Malteser-Bussen abgeholt und konnten ebenfalls die
Maiandacht besuchen, ebenso Mitglieder der Malteser-Seniorengruppen.
Frau Alt, einen ehemalige Fahrerin, sang das „Ave Maria“. Anschließend
wurde noch Einkehr gehalten im Gasthof „Bäckerwirt“ in Chamerau.

Busfahrer halten Maiandacht

UNTERTRAUBENBACH (cud). Am
Samstag und Sonntag veranstal-
tet die FC-Fußballabteilung zum
19. Mal die Fußball-Dorfmeister-
schaft. Auch heuer nehmen wie-
der zwölf Fußball-Hobbyteams
teil, erstmals auch die Mann-
schaft des Fernmeldebataillons 4
Cham, der Partnerkompanie der
SuKK Untertraubenbach. Die
FFW Obertraubenbach ist Titel-
verteidiger aus dem Vorjahr.

Um den Dorf-Cup spielen folgende
Mannschaften: Mannschaft Laich-
stätt, Mannschaft Wulting, FFW
Obertraubenbach, Fortunakegler,
Häusl-Team, Anglerfreunde, Youngs-
ters United, FUPA (neu), Beer Ac-
count, Fm Btl.4 (neu), Six-Pack und
FCU-Funktionäre (neu). Sie wurden
in vier Gruppen zu je drei Mannschaf-
ten zusammen gelost. In jeder Gruppe
kommen zwei Mannschaften weiter.

Gespielt wird auf Kleinfeld mit Tor-
wart und sechs Feldspielern, nur zwei
Aktive dürfen mitwirken, dazu ein ak-
tiver Juniorenspieler. Juniorenspieler
unter 14 Jahren dürfen nur mit Zu-
stimmung der Eltern eingesetzt wer-
den. Ein Spieler kann während des
Turniers nur in einer Mannschaft
spielen. Die Spielzeit beträgt 2 x 15
Minuten. Ab dem Viertelfinale müs-
sen die Spiele bei Unentschieden
durch Acht-Meter-Schießen entschie-
den werden.

Mädchen gegen die Damen
Vorrundenspiele am Samstag: 11

Uhr Wulting - FFW Obertraubenbach;
11.40 Uhr FCU Funktionäre - Angler-
freunde; 12.20 Uhr FmBtl.4 - Six
-Pack; 13 Uhr FUPA - Häusl-Team;
13.40 Uhr Wulting - Youngsters Uni-
ted; 14.20 Uhr FCU Funktionäre -
Fortunakegler; 15 Uhr Fm.Btl.4 - Beer
Account; 15.40 Uhr FUPA - Laich-
stätt; 16.20 Uhr FFW Obertrauben-
bach - Youngsters United; 17 Uhr
Anglerfreunde - Fortunakegler; 17.40
Uhr Six-Pack - Beer Account; 18.20
Uhr Häusl-Team - Laichstätt.

Die Viertelfinalspiele beginnen am
Sonntag um 13 Uhr, die Halbfinale
um 16 Uhr und im Finale um 18.15
Uhr wird der Dorfchampion ermittelt.
Als Höhepunkt spielt am Samstag um
19 Uhr die FCU-Mädchenmannschaft
gegen die Damenturnabteilung. Vor
dem Finale am Sonntag findet am
Sonntag um 17.20 Uhr ein Spiel der
FC-Bambinis statt. Am Samstagabend
sind alle Mannschaften und die Be-
völkerung zu einer Fußball-Party mit
den „Globetrotters“ eingeladen. Bei
der Siegerehrung am Sonntag sorgt
Alleinunterhalter „Luggy“ für Musik.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Fußball-Dorfmeisterschaft

Dorfchampion
wird gesucht

CHAM (cog). Vom Vorwurf der un-
eidlichen Falschaussage wurde eine
32-jährige geschiedene Verkäuferin
freigesprochen. Die Staatsanwalt-
schaft hatte ihr vorgeworfen, in einer
früheren Strafverhandlung vor dem
Amtsgericht Cham zugunsten ihres
geschiedenen Ehemanns falsch ausge-
sagt zu haben. Am 11. Januar fand vor
dem Amtsgericht Cham ein Strafver-
fahren gegen den Ex-Mann der Ange-
klagten wegen eines Vergehens des
Betruges statt.
Ihm war vorge-
worfen worden,
die Arbeitsagen-
tur bzw. die ArGe
um 2500 Euro be-
trogen zu haben,
indem er diesen
Dienststellen eine
zwischenzeitliche
Arbeitsaufnahme
verschwiegen und dadurch weiterhin
Leistungen zu Unrecht bezogen habe.
Im Verfahren hatte der Mann behaup-
tet, dass er sehr wohl seine Arbeits-
aufnahme bei einer Zeitarbeitsfirma
der Arbeitsagentur mitgeteilt habe.
Einmal habe er den Arbeitsvertrag
höchstpersönlich abgeschickt, den
zweiten Arbeitsvertrag habe seine
Ehefrau in seinem Auftrag in den
Briefkasten der Behörde eingeworfen,
was diese bestätigte. Beide Briefe wa-

Uneidliche Falschaussage war nicht nachweisbar

Richter spricht Frau frei
ren aber nicht in den Posteinlauf des
Arbeitsamtes gelangt. Das Gericht
schenkte damals weder dem Ange-
klagten noch seiner geschiedenen
Ehefrau Glauben und verurteilte den
Mann zu einer Bewährungsstrafe von
fünf Monaten.

In dem nunmehrigen Verfahren ge-
gen die geschiedene Ehefrau blieb die-
se bei ihrer früheren Aussage, sie ha-
be im September 2005 im Auftrag ih-
res Mannes einen verschlossenen

Briefumschlag in
den Briefkasten
der Arbeitsagen-
tur eingeworfen.
Sie sei sicher, dass
sich darin der be-
wusste Arbeitsver-
trag befunden ha-
be, weil man dies
am Abend davor
besprochen habe.

Staatsanwalt Christian Späth hielt
die Einlassung der Frau für unglaub-
würdig. Nach seiner Meinung habe
die Frau ihrem Mann helfen wollen
und die Aussage abgesprochen. Er be-
antragte deshalb eine Geldstrafe von
90 Tagessätzen zu je 20 Euro zu ver-
hängen. „Nichts Genaues weiß man
nicht“, meinte hingegen Richter Vol-
ker Kern und sprach die bisher nicht
vorbestrafte Angeklagte „in dubio pro
reo“ auf Kosten der Staatskasse frei.
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